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Antrag-Nr. VII-A-09097 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Fraktion Freibeuter 
 
 

Stammbaum: 
 

VII-A-09097 Fraktion Freibeuter 
 

Betreff: 
Gemeinnutz darf nicht ins Stadtsäckel - Quadratmetermiete für 
gemeinnützige Glühweinhütten auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt auf 
0 € setzen 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 

Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 

Zuständigkeit 

   

Ratsversammlung 20.09.2023 Verweisung in die 
Gremien 

FA Finanzen  1. Lesung 
FA Kultur  1. Lesung 

 
 
Beschlussvorschlag 
Die Ratsversammlung beschließt, die gemäß der durch die Mitglieder der Ratsversammlung 

am 14.12.2022 beschlossenen und nach Veröffentlichung am 07.01.2023 im Leipziger 

Amtsblatt in Kraft getretenen Verwaltungsvorlage VII-DS-07557 anfallenden Kosten in Höhe 

von 10 € pro Quadratmeter pro Tag für die gemeinnützigen Vereine in den Wechselhütten 

auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt für die Jahre 2023 bis 2027 als Zuschuss in voller Höhe 

zu gewähren. 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine entsprechende Satzung zur Änderung der 

Marktsatzung vorzulegen. Bis zum Inkrafttreten der Satzungsänderung wird der Zuschuss 

gewährt. 

 

Sachverhalt 
Das gemeinnützige Engagement auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt muss gefördert und 

darf nicht durch Gebührenerhebung behindert werden. Die Weihnachtsmarktbesucher 

trinken bewusst nur für den guten Zweck, dennoch landen die Einnahmen von ca. 30 Tassen 

einer Hütte jeden Tag in der Stadtkasse. Die Entscheidung des Stadtrats muss geheilt 

werden; die Quadratmetermiete für die Wechselhütten muss im Saldo 0 € betragen. 

Die gemeinnützigen Betreiber der Wechselhütten sind keine Wirtschaftsunternehmen, 

sondern stellen Standpersonal im Ehrenamt. Die Gelder kommen nach Abzug der 

Beschaffungskosten zu 100 Prozent den jeweils unterstützten Projekten oder dem 

Vereinszweck zugute. Die Stände gemeinnütziger Vereine auf dem Leipziger 
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Weihnachtsmarkt sind Tradition. Das Marktamt stellt dafür zwei Hütten bereit, die im 

Wechsel von den zugelassenen Organisationen betrieben werden. In den letzten Jahren 

waren bspw. der Richard-Wagner-Verband Leipzig. e. V., Förderverein Hockey beim 

Leipziger SC 1901 e.V., Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig. e.V, Förderverein 

Sächsisches Sportmuseum Leipzig e. V., Rosalinde e.V., das Lions Hilfswerk oder die 

Behindertenhilfe dabei. 

 
Anlage/n 
Keine 
 


